
Der Regierungsrat
des Kantons Bern

Le Conseil-exécutif
du canton de Berne

Herr Bundesrat Moritz Leuenberger
Eidg. Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundeshaus Nord
3003 Bern

0 2 9 5 Bern, 24. Februar 2010 VOLC

IWWI

Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2000/2015

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kanton Bern hat seinen Massnahmenplan zur Luftreinhaltung aktualisiert. Die kontinuierlichen
Verschärfungen der Abgasvorschriften (NOX, HC, CO, PM10) sowie der Vorschriften für die Treib-
stoffqualität (Schwefel, Blei) haben sich als die weitaus wirksamsten Mittel zur Reduktion der
Schadstoffemissionen von Fahrzeugen erwiesen. Angesichts des Handlungsbedarfs für weiterge-
hende Reduktionen der NOX- und Feinstaubemissionen ist es daher angezeigt, bei allen Fahrzeug-
kategorien konsequent auf die beste verfügbare Technik zu setzen und emissionsarme Nutzfahr-
zeuge zu fördern. Gestützt auf diese Ausgangslage stellen wir gemäss Art. 34 Abs. 1 der Luftrein-
halteverordnung des Bundes folgende Anträge:

1.

2.

3.

Bei der Reduktion der Schadstoffemissionen von Personenwagen, Lieferwagen, schweren
Nutzfahrzeugen und Traktoren sowie Motorrädern und Motorfahrrädern ist in der Schweiz und
international konsequent auf die beste verfügbare Technik hinzuwirken. Insbesondere sind da-
bei gleiche Grenzwerte für Benzin- bzw. Dieselfahrzeuge sowie ein Grenzwert für die Partikel-
anzahl bei Dieselfahrzeugen anzustreben.

Die bisher nur für leichte und schwere Motorwagen (Benzin und Diesel) geltende Abgaswar-
tungspflicht ist auf motorisierte Zweiräder und weitere, von der Pflicht bisher ausgenommene
Motorfahrzeuge auszuweiten.

Die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA ist so auszugestalten, dass emissions-
arme Nutzfahrzeuge gefördert werden. Insbesondere sind schwere Nutzfahrzeuge in eine güns-
tigere LSVA-Klasse einzuteilen, wenn sie mit wirksamen Partikelfiltern ausgerüstet sind. Zudem
sind die LSVA-Abgabetarife an die künftigen EURO-Abgasnormen anzupassen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident

Der Staatsschreiber


